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(Vgl. auch Umsatzsteuer) 

Gemeinnützige Körperschaft 

ideeller Bereich Vermögens- 

verwaltung 

Zweckbetrieb  wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrie
b 

Die Tätigkeiten im 
idB dienen 
ausschließlich und 
unmittelbar Zwecken 
i.S.d. §§ 52-54 AO. 
Es werden keine 
Leistungen im 
Leistungsaus-
tausch erbracht. 

Einnahmen durch Zufluß 
von Zinsen und anderen 
Erträgen aus 
Kapitalvermögen und 
Anteilen an KapG 
regelmäßig nicht auf 
Grund  nachhaltiger 
gewerblicher/beruf-
licher  Betätigung .  

keine unternehmerischen  
Tätigkeiten i.S.d. § 2 Abs. 1 

UStG 

Zielgerichtetes 
Erzielen von Miet- 
und Pachteinnah- 
men durch die 
Nutzung von  
Vermögen , insbes. 
von 

Vermietung/Ver- 
pachtung wird 
nach- 
haltig  betrieben. 

nicht steuerbar , da 
Voraussetzung des 
§ 2 Abs. 1 UStG 
nicht erfüllt. 

Die Tätigkeit wird 
zwar ausschließlich 
zur Durchsetzung 
der steuerbegün- 
stigten Zwecke i.S.d. 
§§ 52-54 AO betrie- 
ben, aber im 
Rahmen eines 
Leistungs- 
austausches  nach- 
haltig, selbständig , 
evtl. mit Gewinner- 
zielungsabsicht. 

Die Tätigkeit wird 
selbständig und 
nachhaltig  
ausgeübt, und es 
werden 
Einnahmen/wirt- 
schaftliche Vorteile 
erzielt , selbst wenn 
keine Gewinnerzie- 
lungsabsicht besteht. 
(§ 2 Abs. 1 UStG 
stimmt fast wörtlich 
mit § 14 S. 1 u. 2 AO 
überein.)  

unternehmerische  
Tätigkeiten i.S.d. § 2 
Abs. 1 UStG 

steuerbar  und/oder 
steuerpflichtig , da 

Voraussetzungen der 
§§ 1 u. 2 UStG erfüllt. 

aus VermVerw  
und ZwB 

aus wiG  

7% 
§ 12 Abs.2 

Nr. 8 a UStG 

16% 
§ 12 Abs. 2 

Nr. 8 a UStG 


